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1. Gebäude-Glas-Pauschalversicherung nach der Nutzfläche für Büro und Geschäftsbetriebe

1.1. Versichert gelten pauschal alle Innen- und Außenscheiben und Platten aus Glas und Kunststoff

. Profilbaugläser, Platten aus Glaskeramik, Glasbausteinen und Betongläser

1.2. Außenverglasung

. Schaufenster, Stabilisierungsstreifen, Fenster

. Türen, Oberlichter, Lichtbänder

. Wände, Tür- und Windfanganlagen

. Außenvitrinen und -schaukästen

. Dächer, Überdachungen

. Dachfenster, Lichtkuppeln

. Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen

. Brüstungen (zum Beispiel Balkone), Wetterschutzvorbauten

. Wand- und Säulenverkleidungen. 

1.2. Innenverglasung

. Vitrinen, Theken, Schränke

. Tisch- und Dekorationsplatten

. Stand- und abnehmbare Wandspiegel

. Bilderverglasungen, Aquarien/Terrarien

. Türen, Fenster, Trennwände

. Schaufensterabschlüsse

. Wand-, Decken-, Säulenverkleidungen

. Brüstungen (zum Beispiel Treppen)

2. Gebäude-Glas-Pauschalversicherung nach Anzahl der Wohneinheiten in Mehrfamilien-
häusern ab fünf Wohneinheiten

2.1. Versichert gelten die mit dem Gebäude fest verbundenen Außen- und Innenscheiben
und Platten aus Glas und Kunststoff
. Platten aus Glaskeramik, Profilbaugläser

. Glasbausteinen, Betongläser

. Lichtkuppeln aus Glas und Kunststoff

. Abdeckungen von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen und Dachverglasungen

. ausgenommen Werbeanlagen (Direktionsanfrage)


